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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

2484/J betreffend Privatisierung der SAFE, welche die Abgeord

neten Dr. Haider, Dr. Frischenschlager und Haigermoser am 12. 

Juli 1988 an mich richteten, darf ich einleit~nd feststellen, 

daß ich schon seit langem die Forderung nach einer gesel~chafts

rechtlichen Öffnung der österreichischen Elektrizitätswirtschaft 

vertrete. Mit der seit 1.7.1987 geltenden Änderung des 2. Ver

staatlichungsgesetzes ist für diese gesellschaftsrechtliche Än

derung die gesetzliche Grundlage gegeben. Dementsprechend habe 

ich auch im Rahmen meines Wirkungsbereichs veranlaßt, daß die 

gesetzlichen Möglichkeiten der Privatisierung der Verbundgesell

schaft noch in diesem Jahr voll ausgeschöpft ~erden. Für die 

SAFE bin ich diesbezüglich nicht zuständig. Die Entscheidungmuß 

den Eigentümern dieser Landesgesellschaft, dem Bundesland Salz

burg und der Oberösterreichischen Kraftwerke-AG, überlassen blei

ben. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage beehre ich mich wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Der § 3 Abs.3 des 2. Verstaatlichungsgesetzes, BGBl.Nr. 81/1947 

i.d.g.F. legt fest, daß von den Anteilsrechtender Landesgesell

schaften mindestens 51 vH im Eigentum von Gebietskörperschaften 
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oder von Unternehmungen stehen müssen, an denen Gebietskörper

schaften mit mindestens 51 vH beteiligt sind. Diese vom Gesetz

geber festgelegte Grenze der Privatisierung hat Verfassungsrang. 

Sie ist zu beachten, auch wenn ich mir persönlich eine darüber 

hinausgehende Privatisierung ohne Nachteile tür eine gesicherte 

Stromversorgung vorstellen könnte. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Ich sehe keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen einer Ände

rung der Eigentümerstruktur eines Elektrizitätsversorgungsunter

nehmens und dem Strompreis. Unabhängig davon habe ich aber Wei

sung erteilt, daß die Preisbehörde meines Ressorts in Zukunft 

bei Anträgen auf Strompreiserhöhung stre 
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